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1. ABSCHNITT 
 
 

Natürliche Heilvorkommen 
 
 

Begriffsbestimmungen 
 
 
   § 1. (1) Natürliche Heilvorkommen (im Folgenden kurz Heilvorkommen genannt) 
sind ortsgebundene, natürliche Vorkommen, die auf Grund besonderer Eigenschaften 
und ohne Veränderung ihrer natürlichen Zusammensetzung eine wissenschaftlich an-
erkannte Heilwirkung ausüben oder erwarten lassen. Als Heilvorkommen gelten insbe-
sondere Heilquellen, Heilpeloide und Heilfaktoren. 
 
   (2) Heilquellen sind Quellen, deren Wässer auf Grund besonderer Eigenschaften und 
ohne jede Veränderung ihrer natürlichen Zusammensetzung eine wissenschaftlich an-
erkannte Heilwirkung ausüben oder erwarten lassen. 
 
   (3) Heilpeloide (Heilmoor, -schlamm oder -schlick) sind durch geologische oder 
geologischbiologische Vorgänge entstandene Peloide, die in feinkörnigem Zustand mit 
Wasser vermischt und erwärmt bei Bädern, Packungen oder sonstiger Anwendung auf 
Grund besonderer Eigenschaften ohne weiteren Zusatz eine wissenschaftlich aner-
kannte Heilwirkung ausüben oder erwarten lassen. 
 
   (4) Heilfaktoren sind natürliche Faktoren ortsbedingter Art, wie Klima, Lage, Höhe 
u. ä., die eine wissenschaftlich anerkannte Heilwirkung ausüben oder erwarten lassen. 
 
 

Anerkennung 
 
 
   § 2. (1) Heilvorkommen sind durch den Magistrat auf Antrag der Eigentümerin, des 
Eigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter des Heilvorkommens bei Vorliegen 
der Voraussetzungen der Abs. 2 bis 5 als solche anzuerkennen. 
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   (2) Eine Heilquelle ist als solche anzuerkennen, wenn nachgewiesen wird, 
1. dass sie eine für die beabsichtigte therapeutische Anwendung hinreichende Ergie-
bigkeit besitzt; 
2. dass das Quellwasser ohne Änderung seiner natürlichen Zusammensetzung eine 
wissenschaftlich anerkannte Heilwirkung ausübt oder erwarten lässt; 
3. dass das Quellwasser die im Anhang 1 angeführte spezifische Beschaffenheit auf-
weist oder die im Anhang 1 angeführten pharmakologisch wirksamen Inhaltsstoffe in 
den dort angegebenen Mindestmengen enthält. 
 
   (3) Ein Heilpeloid ist als solches anzuerkennen, wenn nachgewiesen wird, 
1. dass es in einem für die beabsichtigte Verwendung ausreichenden natürlichen Lager 
vorhanden ist; 
2. dass es solche physikalische, physikalisch-chemische oder chemische Eigenschaften 
besitzt, die für die beabsichtigte Heilwirkung nötig sind; 
3. dass es ohne Veränderung seiner natürlichen Zusammensetzung eine wissenschaft-
lich anerkannte Heilwirkung ausübt oder erwarten lässt. 
 
   (4) Für die Anerkennung natürlicher Grund- und Sickerwässer aus Mooren als Heil-
vorkommen ist neben den Voraussetzungen des Abs. 3 nachzuweisen, dass die Wässer 
aus einem anerkannten Moorlager stammen. 
 
   (5) Ein sonstiges natürliches Vorkommen ist als Heilvorkommen anzuerkennen, 
wenn nachgewiesen wird, dass es ohne Veränderung seiner natürlichen Zusammenset-
zung oder Beschaffenheit eine wissenschaftlich anerkannte Heilwirkung ausübt oder 
erwarten lässt; insbesondere muss die radioaktive Luft für Inhalationen Radon (Rn) in 
der Mindestmenge entsprechend 37 Becquerel (Bq) pro Liter enthalten. 
 
   (6) Die in Abs. 2 bis 5 geforderten Voraussetzungen sind von der Eigentümerin, vom 
Eigentümer oder von den sonstigen Nutzungsberechtigten des Heilvorkommens durch 
eine Analyse nach § 5 Abs. 3 und durch ein Gutachten von einer der im § 5 Abs. 2 an-
geführten Anstalten oder Sachverständigen nachzuweisen. Diese Nachweise dürfen im 
Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als sechs Monate sein. 
 
   (7) Im Bescheid, mit dem ein Heilvorkommen anerkannt wird, sind die Auflagen 
vorzuschreiben, die nach den Erkenntnissen der balneologischen Wissenschaft erfor-
derlich sind, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen.  
 
   (8) Der Magistrat hat die Anerkennung eines Heilvorkommens unter der Internet-
Adresse www.gemeinderecht.wien.at zu verlautbaren. 
 
 

Nutzung 
 
 
   § 3. (1) Die Nutzung von Heilvorkommen bedarf einer Bewilligung des Magistrats. 
Die Bewilligung ist an das Vorliegen eines Antrags der Eigentümerin, des Eigentü-
mers oder sonstiger Nutzungsberechtigter des Heilvorkommens gebunden. 
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   (2) Die Bewilligung zur Nutzung eines Heilvorkommens ist zu erteilen, wenn 
1. die Anerkennung im Sinne des § 2 vorliegt;  
2. die hygienisch und technisch einwandfreie Fassung der Heilquellen sowie die hy-
gienisch und technisch einwandfreie Gewinnung beziehungsweise Aufbereitung der 
Produkte eines Heilvorkommens von der Antragstellerin oder vom Antragsteller nach-
gewiesen werden; 
3. bei ortsgebundener Nutzung eines Heilvorkommens, insbesondere eines solchen mit 
Inhaltsstoffen flüchtiger oder leicht veränderlicher Natur, die für die Heilwirkung von 
Bedeutung sind, gewährleistet ist, dass auch am Ort der Anwendung die Mindestmen-
ge im Sinne des § 2 Abs. 2 und 5 vorhanden ist; bei natürlichen Kohlensäurebädern 
muss wenigstens ein Gehalt von 700 mg freies Kohlendioxyd pro Kilogramm des ba-
defertigen Wassers erreicht werden; 
4. die beabsichtigten Indikationen und Anwendungsformen dem Stand der medizini-
schen Wissenschaften entsprechen. 
 
   (3) Die in Abs. 2 Z 2 bis 4 geforderten Voraussetzungen sind von der Eigentümerin, 
vom Eigentümer oder von den sonstigen Nutzungsberechtigten des Heilvorkommens 
durch ein Gutachten von einer der im § 5 Abs. 2 angeführten Anstalten oder Sachver-
ständigen nachzuweisen. Dieses Gutachten darf im Zeitpunkt der Antragstellung nicht 
älter als sechs Monate sein. 
 
   (4) In der Bewilligung zur Nutzung eines Heilvorkommens sind die Auflagen vorzu-
schreiben, die nach den Erkenntnissen der balneologischen Wissenschaft erforderlich 
sind. 
 
 

Bezeichnung 
 
 
   § 4. (1) Heilvorkommen sind im Anerkennungsbescheid nach § 2 und in der Nut-
zungsbewilligung nach § 3 unter Anführung eines eventuellen Eigennamens, der örtli-
chen Lage und der für die Heilwirkung des Vorkommens maßgeblichen Merkmale 
genau zu bezeichnen. 
 
   (2) Nach den für die Heilwirkung maßgebenden Merkmalen von Heilquellen sind die 
im Anhang 2 angeführten Bezeichnungen zu unterscheiden. 
 
 

Analysen 
 
 
   § 5. (1) Eigentümerinnen, Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte von Heil-
vorkommen haben mindestens alle fünf Jahre eine Analyse unter Berücksichtigung der 
charakterisierenden Bestandteile des Heilvorkommens durchführen zu lassen. 
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   (2) Mit der Durchführung der Analysen sind je nach Art des Heilvorkommens An-
stalten oder Sachverständige der Fachgebiete Chemie, Pharmakologie, Balneologie, 
Radiumforschung, Klimatologie und Hygiene oder Bakteriologie zu betrauen. Anstal-
ten, die nicht unter der Leitung einer balneologisch erfahrenen Ärztin oder eines bal-
neologisch erfahrenen Arztes stehen, und Sachverständige, die nicht als balneologisch 
erfahrene Ärztinnen oder Ärzte anzusehen sind, haben die am Schluss der Analyse 
vorzunehmende Bewertung der Analysenbefunde unter Beiziehung einer medizini-
schen Expertin oder eines medizinischen Experten für Balneologie vorzunehmen. 
 
   (3) Die Analyse hat jedenfalls zu enthalten: 
1. bei Heilquellen die im Anhang 3 angeführten Angaben; 
2. bei Heilpeloiden die im Anhang 4 angeführten Angaben; 
3. bei sonstigen Heilvorkommen die im Anhang 5 angeführten Angaben. 
 
   (4) Eigentümerinnen, Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte von Heilvor-
kommen haben die Analysenbefunde zur jederzeitigen Einsicht durch Organe des Ma-
gistrats bereit zu halten. 
 
 

Verbote 
 
 
   § 6. (1) Jede Nutzung natürlicher Vorkommen als Heilvorkommen entgegen den 
Vorschriften dieses Gesetzes ist verboten. 
 
   (2) Es ist verboten, für ein Heilvorkommen im öffentlichen Verkehr eine von der 
Bezeichnung nach § 4 abweichende Bezeichnung zu verwenden. 
 
   (3) Jede irreführende und unsachliche Werbung, die Verwendung von Laienurteilen 
über Behandlungserfolge mit einem Heilvorkommen sowie die Erteilung von Anwei-
sungen zur Selbstbehandlung von Krankheiten mittels der Produkte von Heilvorkom-
men sind verboten. 
 
 

Zurücknahme von Berechtigungen 
 
 
   § 7. (1) Eine Anerkennung nach § 2 und eine Bewilligung nach § 3 sind vom Magist-
rat zurückzunehmen, wenn eine für die Anerkennung oder für die Erteilung der Bewil-
ligung vorgeschriebene Voraussetzung weggefallen ist oder ein ursprünglich bestan-
dener und noch fortdauernder Mangel nachträglich hervorkommt. 
 
   (2) Eine Anerkennung nach § 2 und eine Bewilligung nach § 3 können vom Magist-
rat zurückgenommen werden, wenn sonstige schwerwiegende Mängel, die geeignet 
sind, die erwartete Heilwirkung zu beeinträchtigen, trotz Aufforderung innerhalb einer 
festgesetzten angemessenen Frist nicht behoben werden. 
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   (3) Der Magistrat hat die Zurücknahme der Anerkennung eines Heilvorkommens 
unter der Internet-Adresse www.gemeinderecht.wien.at zu verlautbaren. 
 
 

2. ABSCHNITT 
 
 

Kurorte 
 
 

Begriffsbestimmung 
 

 
   § 8. Kurorte sind jene Teile des Stadtgebietes, in denen behördlich anerkannte Heil-
vorkommen ortsgebunden genutzt werden und in denen die hiefür erforderlichen Kur-
einrichtungen vorhanden sind. 
 
 

Anerkennung 
 
 
   § 9. (1) Kurorte bedürfen einer Anerkennung durch die Landesregierung. Die Aner-
kennung hat einen Antrag der Gemeinde Wien zur Voraussetzung. 
 
   (2) Als Kurort ist ein Gebiet anzuerkennen, wenn in ihm  
a) ein Heilvorkommen gemäß § 1 Abs. 1 vorhanden ist; 
b) die zur Ausnützung vorhandener Heilvorkommen erforderlichen Betriebs- bezie-
hungsweise Aufbereitungsanlagen sowie die der Eigenart des Kurbetriebes entspre-
chenden und nötigenfalls den Heilzweck fördernden Einrichtungen vorhanden sind; 
c) die für die Sicherung des Kurerfolges nötigen allgemeinen hygienischen Vorausset-
zungen nachgewiesen werden, insbesondere auch gewährleistet sind: 
1. die einwandfreie und ausreichende Trinkwasserversorgung sowie Beseitigung fester 
und flüssiger Abfallstoffe,  
2. Maßnahmen gegen Rauch-, Staub- und Lärmbelästigung mit besonderer Berück-
sichtigung industrieller Abgase und industrieller Staubentwicklung,  
3. die dauernde Anwesenheit mindestens einer Ärztin oder eines Arztes im Kurort,  
4. die Sicherung der Arzneimittelversorgung im Kurort,  
5. den hygienischen Anforderungen entsprechende Unterkunftsmöglichkeiten für die 
Kurgäste,  
6. Maßnahmen gegen nachteilige Einwirkungen auf die Kurgäste durch den Verkehr, 
7. das Vorhandensein ausreichender Grünflächen. 
 
   (3) Über die Voraussetzungen des Abs. 2 hinaus ist die Anerkennung eines Gebietes 
als Luftkurort oder heilklimatischer Kurort an das Vorhandensein einer Klimastation 
und die Anlage von Promenadenwegen und Liegemöglichkeiten im Freien gebunden. 
Die Anerkennung als heilklimatischer Kurort hat außerdem auch den Nachweis des 
Vorhandenseins natürlicher, ortsgebundener klimatischer Faktoren (Reizfaktoren, 
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Schonfaktoren, Reiz- und Schonfaktoren) zur Voraussetzung, die für bestimmte 
Krankheiten eine wissenschaftlich anerkannte Heilwirkung ausüben oder erwarten las-
sen, die Anerkennung eines Gebietes als Luftkurort, den Nachweis des Vorhanden-
seins natürlicher, ortsgebundener Faktoren (Lokalklima, Witterung, rauch- und staub-
arme Luft, entsprechende Verteilung der Niederschlagszeiten), die im Allgemeinen die 
Erhaltung oder Wiedererlangung der Gesundheit fördern und dadurch eine wissen-
schaftlich anerkannte Heilwirkung ausüben oder erwarten lassen. 
 
 

Anerkennungsverfahren 
 
 
   § 10. (1) Die in § 9 Abs. 2 und 3 geforderten Voraussetzungen sind von der Gemein-
de Wien als Antragstellerin durch ein schriftliches Sachverständigengutachten nach-
zuweisen. Hinsichtlich der Heilfaktoren ist eine Analyse (Anhang 5) beizubringen. Die 
Nachweise dürfen nicht älter als ein Jahr sein. 
 
   (2) Im Anerkennungsverfahren nach § 9 ist ein Gutachten des Landeshauptmannes 
von Wien einzuholen, das zu dem Antrag vom Standpunkt der sanitären Aufsicht Stel-
lung nimmt. 
 
   (3) Im Anerkennungsbescheid sind jene Bedingungen und Auflagen vorzuschreiben, 
die nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft erforderlich sind, um die 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen.  
 
   (4) Die Landesregierung hat die Anerkennung eines Kurortes unter der Internet-
Adresse www.gemeinderecht.wien.at zu verlautbaren. 
 
 

Bezeichnung 
 
 
   § 11. Kurorte dürfen nach Anerkennung durch die Landesregierung nach der Art des 
vorhandenen Heilvorkommens im öffentlichen Verkehr als Heilbad, heilklimatischer 
Kurort, Luftkurort oder mit einem sonstigen auf die Besonderheit des Heilvorkom-
mens hinweisenden Wort, wie Thermalbad, Moorbad u. ä., bezeichnet werden. 
 
 

Kurbezirk 
 
 
   § 12. (1) Wird ein Gebiet als Kurort anerkannt, so ist sein Umfang (Kurbezirk) von 
der Landesregierung durch Verordnung genau festzusetzen. 
 
   (2) Der Kurbezirk eines Kurortes muss das gesamte Gebiet umfassen, dessen Ein-
richtungen der Nutzung eines Heilvorkommens dienen. 
 



 - 8 -

 
3. ABSCHNITT 

 
 

Kuranstalten 
 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
 
   § 13. (1) Kuranstalten sind Einrichtungen zur stationären oder ambulanten Anwen-
dung von medizinischen Behandlungsarten, die sich aus einem ortsgebundenen Heil-
vorkommen oder dessen Produkten ergeben. 
 
   (2) Neben den im Abs. 1 genannten Behandlungsarten ist in Kuranstalten auch die 
Anwendung von solchen Zusatztherapien zulässig, die zur Ergänzung der Kurbehand-
lung nach ärztlicher Anordnung angewendet werden und bei denen nach dem Stand 
der medizinischen Wissenschaft davon auszugehen ist, dass die ärztliche Aufsicht über 
den Betrieb ausreicht, um schädliche Wirkungen auf das Leben oder die Gesundheit 
der behandelten Personen auszuschließen. Die Behandlung im Rahmen von Zusatzthe-
rapien hat nach den Grundsätzen und anerkannten Methoden der medizinischen Wis-
senschaft zu erfolgen. 
 
   (3) Produkte anderer Heilvorkommen dürfen im Rahmen von Zusatztherapien nur 
dann verwendet werden, wenn für diese Produkte allenfalls erforderliche Bewilligun-
gen nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften erteilt wurden. 
 
 

Betriebsbewilligung 
 
 
   § 14. (1) Der Betrieb von Kuranstalten, die der Nutzung eines Heilvorkommens die-
nen, bedarf der Bewilligung des Magistrats. 
 
   (2) Die Bewilligung zum Betrieb einer Kuranstalt ist zu erteilen, wenn 
1. ein Heilvorkommen vorhanden ist, für das bereits eine Nutzungsbewilligung nach 
§ 3 erteilt wurde; 
2. das Eigentumsrecht oder sonstige Nutzungsrechte der Bewerberin oder des Bewer-
bers an der für die Kuranstalt in Aussicht genommenen Betriebsanlage nachgewiesen 
sind; 
3. die für den unmittelbaren Betrieb der Kuranstalt erforderlichen medizinischen Ap-
parate und technischen Einrichtungen vorhanden sind und die Betriebsanlage sowie 
alle medizinischen Apparate und technischen Einrichtungen den Sicherheitsvorschrif-
ten entsprechen; 
4. die Bewerberin oder der Bewerber eine Person zur ärztlichen Leitung bestellt hat, 
die in Österreich zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigt ist und 
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durch hinreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Balneologie und Kurortemedizin 
fachlich geeignet ist; 
5. die sonstige personelle Ausstattung dadurch gesichert ist, dass fachlich qualifizierte 
und befugte Personen entsprechend der Struktur und dem Aufgabenbereich der Kuran-
stalt in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen; 
6. gegen die Bewerberin oder den Bewerber keine Bedenken, wie das Fehlen der Ver-
trauenswürdigkeit, bestehen; 
7. allenfalls angebotene Zusatztherapien den Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 ent-
sprechen; 
8. gegen die für den inneren Betrieb der Kuranstalt vorgesehene Anstaltsordnung keine 
Bedenken bestehen. 
 
   (3) Die Bewerberin oder der Bewerber hat dem Ansuchen maßstabgerechte Bauplä-
ne sowie Bau- und Betriebsbeschreibungen in einfacher Ausfertigung anzuschließen. 
 
   (4) In der Bewilligung sind die nach den Erfahrungen der medizinischen Wissen-
schaft zur Sicherstellung eines einwandfreien Kurbetriebes notwendigen Auflagen vor-
zuschreiben. 
 
 

Änderungen 
 
 
   § 15. (1) Wesentliche räumliche Änderungen einer Kuranstalt sowie wesentliche 
Änderungen im Leistungsangebot, insbesondere Zusatztherapien, bedürfen einer Be-
willigung des Magistrats. In diesem Verfahren sind die Vorschriften des § 14 sinnge-
mäß anzuwenden. 
 
   (2) Die Verpachtung oder der Übergang einer Kuranstalt auf einen anderen Rechts-
träger ist dem Magistrat vier Wochen vor der beabsichtigten Verpachtung oder dem 
Übergang der Kuranstalt auf den anderen Rechtsträger anzuzeigen. 
 
   (3) Der Magistrat hat die Verpachtung oder den Übergang auf den anderen Rechts-
träger binnen vier Wochen ab Einlangen der Anzeige zu untersagen, wenn Bedenken 
im Sinne des § 14 Abs. 2 Z 6 gegen den anderen Rechtsträger bestehen. 
 
 

Behördliche Maßnahmen 
 
 
   § 16. (1) Eine Betriebsbewilligung nach § 14 ist vom Magistrat zurückzunehmen, 
wenn eine für die Erteilung der Bewilligung vorgeschriebene Voraussetzung wegge-
fallen ist oder ein ursprünglich bestandener und noch fortdauernder Mangel nachträg-
lich hervorkommt. 
 
   (2) Eine Betriebsbewilligung nach § 14 kann vom Magistrat zurückgenommen wer-
den, wenn sonstige schwerwiegende Mängel, die geeignet sind, die erwartete Heilwir-
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kung zu beeinträchtigen, trotz Aufforderung innerhalb einer angemessenen Frist nicht 
behoben werden. 
 
   (3) Der Magistrat hat die Sperre von Kuranstalten zu verfügen, wenn 
1. die Kuranstalt ohne die in §§ 14 oder 15 vorgeschriebene Bewilligung betrieben 
wird, 
2. Auflagen des Bewilligungsbescheides nicht erfüllt sind, soweit dadurch ein gesi-
cherter Betrieb der Kuranstalt nicht mehr gewährleistet ist oder 
3. schwerwiegende Mängel vorliegen, die geeignet sind, das Leben oder die Gesund-
heit der Kurgäste zu gefährden. 
 
   (4) Die Sperre nach Abs. 3 ist auf Antrag aufzuheben, sobald der Mangel behoben 
wurde. 
 
 

Anstaltsordnung 
 
 
   § 17. (1) Der innere Betrieb einer Kuranstalt ist durch eine Anstaltsordnung zu re-
geln. Diese Anstaltsordnung hat jedenfalls zu enthalten: 
1. Aufgaben und Einrichtungen der Kuranstalt; 
2. Grundzüge der Verwaltung und der Betriebsform; 
3. Angaben über den Rechtsträger und dessen Vertretung nach außen; 
4. Dienstobliegenheiten der in der Kuranstalt beschäftigten Personen; 
5. die der Aufsicht führenden ärztlichen Leitung zukommenden Aufgaben wie Erstel-
lung des Kurplans und die damit zusammenhängenden Anfangs-, Zwischen- und End-
untersuchungen; 
6. Aufstellung der sich aus dem ortsgebundenen Heilvorkommen oder dessen Produk-
ten ergebenden Behandlungsarten und der angebotenen Zusatztherapien; 
7. Maßnahmen der Qualitätssicherung; 
8. Festlegung eines grundsätzlichen Rauchverbots in der Kuranstalt, wobei Zonen für 
Raucher vorgesehen werden können, die besonders zu kennzeichnen sind; 
9. Richtlinien für den Aufenthalt von Patientinnen und Patienten, Begleitpersonen, 
Besucherinnen und Besuchern; 
10. Informations- und Beschwerdemöglichkeiten. 
 
   (2) Die Anstaltsordnung und jede wesentliche Änderung ist dem Magistrat vier Wo-
chen vor der beabsichtigten Erlassung anzuzeigen. 
 
   (3) Entspricht die Anstaltsordnung nicht dem Abs. 1, hat der Magistrat die Anstalts-
ordnung binnen vier Wochen ab Einlangen der Anzeige zu untersagen. 
 
   (4) Die Anstaltsordnung ist im Eingangs- oder Kassenbereich der Kuranstalt so auf-
zulegen, dass sie für jedermann zugänglich ist. 
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Ärztliche Leitung 
 
 
   § 18. (1) Rechtsträger von Kuranstalten haben eine Person zur ärztlichen Leitung zu 
bestellen, die in Österreich zur selbstständigen Ausübung des ärztliche Berufes berech-
tigt ist und durch hinreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Balneologie und Kuror-
temedizin fachlich geeignet ist. Rechtsträger von Kuranstalten haben eine Person zur 
Stellvertretung der ärztlichen Leiterin oder des ärztlichen Leiters zu bestellen, welche 
über die gleiche fachliche Eignung wie die ärztliche Leiterin oder der ärztliche Leiter 
verfügt. 
 
   (2) Rechtsträger von Kuranstalten haben jede Bestellung einer Person zur ärztlichen 
Leitung oder deren Stellvertretung dem Magistrat spätestens vier Wochen vor der be-
absichtigten Bestellung anzuzeigen. Der Anzeige über die beabsichtigte Bestellung der 
zur ärztlichen Leitung bestellten Person oder deren Stellvertretung sind die Nachweise 
über die fachliche Eignung beizulegen. 
 
   (3) Der Magistrat hat binnen vier Wochen ab Einlangen der Anzeige und der voll-
ständigen Nachweise die Bestellung der ärztlichen Leiterin, des ärztlichen Leiters, de-
ren Stellvertreterin/dessen Stellvertreterin oder deren Stellvertreters/dessen Stellvertre-
ters zu untersagen, wenn die fachliche Eignung nicht gegeben ist. 
 
 

Hygienebeauftragte Person 
 
 
   § 19. (1) Rechtsträger von Kuranstalten haben zur Wahrung der Belange der Hygie-
ne eine fachlich geeignete hygienebeauftragte Person zu bestellen. Eine hygienebeauf-
tragte Person ist fachlich geeignet, wenn sie durch entsprechende Schulung über hin-
reichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Hygiene verfügt. Das zeitliche Ausmaß der 
Beschäftigung hat sich nach der Größe und dem Leistungsangebot der Kuranstalt zu 
richten. 
 
   (2) Die hygienebeauftragte Person hat Maßnahmen zu setzen, die der Erkennung, 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionen und der Gesunderhaltung dienen. Zur 
Durchführung dieser Maßnahmen hat die hygienebeauftragte Person einen Hygiene-
plan, der die Maßnahmen zur Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Infektio-
nen beschreibt, zu erstellen. 
 
   (3) Rechtsträger von Kuranstalten haben jede Bestellung einer hygienebeauftragten 
Person dem Magistrat spätestens vier Wochen vor der beabsichtigten Bestellung anzu-
zeigen. Der Anzeige über die beabsichtigte Bestellung der hygienebeauftragten Person 
sind die Nachweise über die fachliche Eignung beizulegen. 
 
 

Sicherheitsbeauftragte Person 
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   § 20. (1) Rechtsträger von Kuranstalten haben zur Wahrung der technischen Sicher-
heit und des einwandfreien Funktionierens der in der Kuranstalt verwendeten medizi-
nisch-technischen Geräte und technischen Einrichtungen eine fachlich geeignete si-
cherheitsbeauftragte Person zu bestellen. Eine sicherheitsbeauftragte Person ist fach-
lich geeignet, wenn sie durch entsprechende Schulung über hinreichende Kenntnisse 
auf dem Gebiet der technischen Sicherheit verfügt. Das zeitliche Ausmaß der Beschäf-
tigung hat sich nach der Größe und dem Leistungsangebot der Kuranstalt zu richten. 
 
   (2) Die sicherheitsbeauftragte Person hat die medizinisch-technischen Geräte und die 
technischen Einrichtungen der Kuranstalt regelmäßig zu überprüfen und festgestellte 
Mängel zu beheben. Das zeitliche Intervall der Überprüfungen hat sich nach den maß-
geblichen technischen und sicherheitstechnischen Vorschriften zu richten. 
 
   (3) Rechtsträger von Kuranstalten haben jede Bestellung einer sicherheitsbeauftrag-
ten Person dem Magistrat spätestens vier Wochen vor der beabsichtigten Bestellung 
anzuzeigen. Der Anzeige über die beabsichtigte Bestellung der sicherheitsbeauftragten 
Person sind die Nachweise über die fachliche Eignung beizulegen. 
 
 

Qualitätssicherung 
 
 
   § 21. (1) Rechtsträger von Kuranstalten haben für die Sicherung der Qualität ihrer 
Einrichtungen vorzusorgen. Die Maßnahmen sind so zu gestalten, dass sie den wissen-
schaftlich anerkannten Maßstäben der Qualitätssicherung entsprechen und regelmäßi-
ge vergleichende Prüfungen der Leistungsqualität ermöglichen. 
 
   (2) Rechtsträger von Kuranstalten haben vorzusorgen, dass die Voraussetzungen für 
interne Maßnahmen der Qualitätssicherung geschaffen werden. Diese Maßnahmen 
haben die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zu umfassen. 
 
   (3) Rechtsträger von Kuranstalten haben die Unterlagen über die gesetzten Maß-
nahmen der Qualitätssicherung in der Kuranstalt zur jederzeitigen Einsicht für Organe 
des Magistrats bereit zu halten. 
 
 

Arzneimittelvorrat 
 
 
   § 22. (1) Rechtsträger von Kuranstalten haben die für die erste Hilfeleistung notwen-
digen Arzneimittel ständig vorrätig zu halten. 
 
   (2) Der Arzneimittelvorrat ist von den Rechtsträgern von Kuranstalten fachgerecht 
zu verwahren. 
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Dokumentation 
 
 
   § 23. (1) Rechtsträger von Kuranstalten haben unter der Organisation der ärztlichen 
Leiterin oder des ärztlichen Leiters über jeden Kurgast zum Zwecke der Gesundheits-
vorsorge und -behandlung eine Dokumentation zu führen. In der Dokumentation sind 
festzuhalten: 
1. Vormerke über die Aufnahme und die Entlassung der Kurgäste, sowie im Fall der 
Ablehnung der Aufnahme die jeweils dafür maßgeblichen Gründe; 
2. die Vorgeschichte der Erkrankung, der Zustand des Kurgastes zur Zeit der Aufnah-
me, der Kurverlauf, die angeordneten und erbrachten medizinischen, pflegerischen und 
therapeutischen Maßnahmen und Leistungen, die angewendeten Kurmittel, Aufklä-
rung des Kurgastes, der Zustand des Kurgastes und die Art der Behandlung zum Zeit-
punkt des Abganges. 
 
   (2) Abschriften von Dokumentationen und von ärztlichen Äußerungen über den Ge-
sundheitszustand von Kurgästen sind von den Rechtsträgern der Kuranstalten den Ge-
richten sowie den Verwaltungsbehörden in Angelegenheiten, in denen die Feststellung 
des Gesundheitszustandes für eine Entscheidung oder Verfügung im öffentlichen Inte-
resse von Bedeutung ist, kostenlos zu übermitteln. Das Vorliegen des öffentlichen In-
teresses ist bei Anforderung einer Dokumentation anzuführen. Ferner sind den Sozial-
versicherungsträgern bzw. den von diesen beauftragten Sachverständigen, soweit dies 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist, sowie den einweisenden oder be-
handelnden Ärztinnen oder Ärzten über Anforderung kostenlos Abschriften von Do-
kumentationen und ärztlichen Äußerungen über den Gesundheitszustand von Kurgäs-
ten zu übermitteln. 
 
   (3) Rechtsträger von Kuranstalten haben die Dokumentationen vertraulich zu führen 
und derart zu verwahren, dass eine Kenntnisnahme ihrer Inhalte durch unbefugte Per-
sonen ausgeschlossen ist. 
 
   (4) Die Dokumentationen sind von den Rechtsträgern der Kuranstalten zehn Jahre 
nach Beendigung des Kuraufenthalts aufzubewahren. Bei Auflassung der Kuranstalt 
vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Dokumentationen dem Magistrat zu ü-
bermitteln. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Dokumentationen mit Ende 
des folgenden Kalenderjahres zu vernichten.  
 
 

Datenschutz 
 
 
   § 24. (1) Die Rechtsträger von Kuranstalten haben Vorkehrungen zu treffen, die den 
Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen im Sinne des § 1 Abs. 2 Daten-
schutzgesetz 2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung BGBl. I Nr. 
13/2005, sicherstellen. 
 
   (2) Als Vorkehrungen sind insbesondere vorzusehen: 
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1. Schutz der Daten vor unbefugtem Zugriff, 
2. Protokollierung der Zugriffe auf die Dateien, 
3. Verschlüsselung der Daten bei deren Übermittlung in öffentlichen Netzen. 
 
 

Verschwiegenheitspflicht 
 
 
   § 25. (1) Die in Kuranstalten tätigen Personen sind zur Verschwiegenheit über alle 
ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder bekannt gewordenen Tatsachen 
und Geheimnisse verpflichtet. 
 
   (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn 
1. nach gesetzlichen Vorschriften eine Meldung über den Gesundheitszustand be-
stimmter Personen vorgeschrieben ist, 
2. Mitteilungen oder Befunde an Sozialversicherungsträger und Krankenfürsorgean-
stalten oder sonstige Kostenträger zur Wahrnehmung der diesen übertragenen Aufga-
ben erforderlich sind, 
3. der durch die Offenbarung der Tatsache Betroffene von der Geheimhaltung entbun-
den hat, 
4. die Offenbarung der Tatsache nach Art und Inhalt zum Schutz höherwertiger Inte-
ressen der öffentlichen Gesundheitspflege oder der Rechtspflege unbedingt erforder-
lich ist. 
 
   (3) Den Kurgästen, deren gesetzlichen Vertretern oder den Personen, die von den 
Kurgästen als auskunftsberechtigt genannt wurden, sind alle Auskünfte über die von 
ihnen gesetzten Maßnahmen zu erteilen. 
 
 

3. ABSCHNITT 
 

 
Strafbestimmungen 

 
 
   § 26. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern keine gerichtlich strafbare 
Handlung vorliegt, wer 
1. nicht mindestens alle fünf Jahre eine Analyse nach § 5 Abs. 1 von den im § 5 Abs. 2 
angeführten Anstalten oder Sachverständigen durchführen lässt oder die Analysenbe-
funde nicht zur jederzeitigen Einsicht durch Organe des Magistrats bereithält; 
2. die im § 6 angeführten Verbote nicht einhält; 
3. die Bestimmungen über die Anwendung von Zusatztherapien und Verwendung von 
Produkten anderer Heilvorkommen im Rahmen von Zusatztherapien nach § 13 Abs. 2 
und 3 verletzt; 
4. eine Kuranstalt ohne Betriebsbewilligung nach § 14 betreibt; 
5. die mit Bescheid vorgeschriebenen Auflagen nicht einhält; 
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6. wesentliche räumliche Änderungen einer Kuranstalt oder wesentliche Änderungen 
im Leistungsangebot nach § 15 Abs. 1 ohne Bewilligung vornimmt; 
7. die Verpachtung oder die Übertragung einer Kuranstalt auf einen anderen Rechts-
träger nach § 15 Abs. 2 nicht anzeigt oder trotz Untersagung nach § 15 Abs. 3 vor-
nimmt; 
8. die Anstaltsordnung oder die wesentliche Änderung der Anstaltsordnung nach § 17 
Abs. 2 nicht anzeigt oder die Anstaltsordnung trotz Untersagung nach § 17 Abs. 3 an-
wendet oder die Anstaltsordnung nach § 17 Abs. 4 nicht für jedermann zugänglich 
auflegt; 
9. die Bestellung einer zur ärztlichen Leitung bestellten Person, einer Stellvertreterin 
oder eines Stellvertreters der zur ärztlichen Leitung bestellten Person nach § 18 Abs. 2 
nicht anzeigt oder trotz Untersagung bestellt; 
10. die Bestellung einer fachlich geeigneten hygienebeauftragten Person nach § 19 
Abs. 3 nicht anzeigt; 
11. die Bestellung einer fachlich geeigneten sicherheitsbeauftragten Person nach § 20 
Abs. 3 nicht anzeigt; 
12. die Verpflichtungen nach §§ 21 Abs. 3, 22, 23, 24 oder 25 Abs. 1 nicht einhält. 
 
   (2) Wer eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 begeht, ist vom Magistrat mit ei-
ner Geldstrafe bis zu 10.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheits-
strafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen. 
 
 

4. ABSCHNITT 
 
 

Schlussbestimmungen 
 
 

Rechtsmittel 
 
 
   § 27. Gegen Bescheide des Magistrats kann Berufung an den Unabhängigen Verwal-
tungssenat erhoben werden. 
 
 

In- und Außer-Kraft-Treten 
 
 
   § 28. (1) Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten in 
Kraft. 
 
   (2) Mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes tritt das Gesetz über natürliche Heilvor-
kommen und Kurorte (Wiener Heilvorkommen- und Kurortegesetz), LGBl. für Wien 
Nr. 7/1961, zuletzt in der Fassung LGBl. für Wien Nr. 22/2000, außer Kraft. 
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   (3) Mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes tritt die Verordnung der Wiener Landesre-
gierung, mit der die Geschäftsordnung für den Beirat für Angelegenheiten des Kurwe-
sens für den als Kurort anerkannten Kurbezirk mit der Bezeichnung „Kurzentrum 
Wien Oberlaa“ erlassen wird, LGBl. für Wien Nr. 36/1987, außer Kraft. 
 
 

Weitergeltung 
 
 
   § 29. Anerkennungen von Heilvorkommen und von Kurorten sowie Bewilligungen 
und Genehmigungen, die auf Grund des Gesetzes über natürliche Heilvorkommen und 
Kurorte (Wiener Heilvorkommen- und Kurortegesetz), LGBl. für Wien Nr. 7/1961, 
zuletzt in der Fassung LGBl. für Wien Nr. 22/2000, erteilt wurden, bleiben bestehen 
und gelten als Anerkennungen, Bewilligungen und Genehmigungen nach diesem Ge-
setz. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auch auf solche Anerkennungen, Be-
willigungen und Genehmigungen Anwendung. 
 
 
Der Landeshauptmann:                                                 Der Landesamtsdirektor: 
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Anhang 1 
 
 
 
Die für eine Heilquelle erforderliche spezifische Beschaffenheit des Quellwassers und 
die Mindestmengen pharmakologisch wirksamer Inhaltsstoffe sind (§ 2 Abs. 2 Z 3):  
a) eine dauernde Mindesttemperatur des Quellwassers an seiner Austrittsstelle aus dem 

Boden von 20º C oder 
b) ein Mindestgehalt an gelösten festen Stoffen von 1 g je kg des Quellwassers oder 
c) ein Mindestgehalt an natürlichem freien Kohlendioxyd von 250 mg je kg des 

Quellwassers für Trinkkuren beziehungsweise 1000 mg je kg des Quellwassers für 
Badekuren oder 

d) unabhängig von der Menge gelöster fester Stoffe ein Mindestgehalt an pharmakolo-
gisch besonders wirksamen Bestandteilen in folgenden Mengen: 

    bei Eisenquellen: 10 mg/kg, 
    bei Jodquellen: 1 mg/kg, 
    bei Schwefelquellen: titrierbarem Schwefel: 1 mg/kg, 
    bei Radonwässern: 
    für Trinkkuren: Radon (Rn): entsprechend 3700 Becquerel (Bq)/kg, 
    für Badekuren: Radon (Rn): entsprechend  370 Becquerel (Bq)/kg, 
    bei Heilquellen mit anderen pharmakologisch besonders wirksamen Bestandteilen:  
    jener Gehalt, der für eine Heilwirkung erforderlich ist. 
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Anhang 2 
 
 
 
Nach den für die Heilwirkung maßgebenden Merkmalen von Heilquellen sind folgen-
de Bezeichnungen zu unterscheiden (§ 4 Abs. 2): 
a) Quellen mit mindestens 1 g gelöster fester Stoffe je kg des Wassers sind als Mine-

ralwässer durch die Ionen, die mit mindestens 20 Millivalprozent (mval%) vertreten 
sind, zu bezeichnen. Hiebei sind zuerst die Kationen und dann die Anionen in der 
Reihenfolge fallenden Gehaltes anzuführen; 

b) Quellen mit einer konstanten Mindestaustrittstemperatur von 20º C sind als Ther-
men zu bezeichnen; 

c) Quellen mit pharmakologisch wirksamen Stoffen im Sinne des Anhanges 1 lit. d 
sind unabhängig von der Gesamtkonzentration mit dem Namen des betreffenden 
Inhaltsstoffes zu bezeichnen; Radonwässer, die den Voraussetzungen des Anhanges 
1 lit. d entsprechen, können als radioaktive Wässer bezeichnet werden; 

d) Quellwässer mit einem Mindestgehalt an natürlichem freien Kohlendioxyd nach 
Anhang 1 lit. d sind je nach der Höhe des vorhandenen Mindestgehalts als Trink-
säuerlinge oder als Säuerlinge zu bezeichnen; 

e) Kochsalzwässer, die mindestens je 240 Millival (mval) Natrium- und Chlorid-Ionen 
(mindestens 5.5 g Natrium- und 8.5 g Chloridionen) je kg des Wassers enthalten, 
können als Solequellen oder Solen bezeichnet werden. 
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Anhang 3 
 
 
 
Die Analyse für Heilquellen (§ 5 Abs. 3 Z 1) hat folgende Angaben zu enthalten: 
a) das Ergebnis einer Sinnesprüfung bei der Probenahme und im Laboratorium mit 

Angabe des Datums; 
b) das Ergebnis einer physikalischen und physikalisch-chemischen Untersuchung mit 

folgenden Angaben: Quellschüttung, Quelltemperatur, Lufttemperatur, Wetter und 
vorausgegangene Witterung, Luftdruck, pH-Wert (elektrometrisch an der Quelle 
bestimmt), elektrolytische Leitfähigkeit bei Quelltemperatur sowie bei 20º C, Dich-
te bei 20º C, Trockenrückstand bei 105º und 180º C, radioaktive Spurenstoffe Uran, 
Radium und Radon, Menge der gelösten und der frei aufsteigenden Quellgase sowie 
das Ergebnis einer spektralanalytischen Untersuchung auf Spurenelemente; 

c) das Ergebnis einer chemischen Untersuchung mit folgenden Angaben: 
    mindestens die Ionen Kalium, Natrium, Ammonium, Calcium, Magnesium, Eisen, 

Mangan, Nitrit, Nitrat, Chlor, Sulfat und Hydrogencarbonat, gegebenenfalls sonsti-
ge, die Quelle charakterisierende Bestandteile, wie Jod, Hydrogensulfid in mg/kg, 
mval/kg und mval%; von nichtdissoziierten Bestandteilen Meta-Kieselsäure in 
mg/kg und mmol/kg; von Quellgasen freies Kohlendioxyd und, falls charakterisie-
rend, Schwefelwasserstoff in mg/kg, mmol/kg und cm3/kg bezogen auf 0° C und 
760 Torr; Summenbildung in den genannten Stoffgruppen; Zusammensetzung der 
frei aufsteigenden Quellgase, falls für die Quellnutzung wesentlich (zum Beispiel 
Nutzung zu Kohlensäure-Gasbädern); Kaliumpermanganatverbrauch; Charakteristik 
des Quellwassers; 

d) Angaben über den Gehalt der wertbestimmenden, balneo-therapeutisch maßgeben-
den Inhaltsstoffe am Orte des Gebrauchs (badefertig gefüllte Wanne, Trinkauslass, 
Inhalationsnebel);  

e) das Ergebnis einer biologischen Untersuchung über die am Heilwasserursprung in 
natürlicher Biozönose lebenden Mikroorganismen; 

f) das Ergebnis einer hygienisch-bakteriologischen Untersuchung; 
g) die Bewertung der Analysenbefunde und die Erörterung etwaiger seit der letzten 

vorausgegangenen Analyse eingetretener Veränderungen des Quellwassers. 
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Anhang 4 
 
 
 
Die Analyse für Heilpeloide (§ 5 Abs. 3 Z 2) hat folgende Angaben zu enthalten: 
a) eine kurze Ausführung der bisher von dem betreffenden Lager durchgeführten Un-

tersuchungen; 
b) eine makroskopische Beschreibung des Heilpeloids mit folgenden Angaben: Farbe, 

Konsistenz, Homogenität, Geruch, gröbere Bestandteile, Zersetzungsgrad; 
c) das Ergebnis einer mikroskopischen Untersuchung mit folgenden Angaben: Zerset-

zungsgrad, charakteristische Pflanzenbestandteile, mineralische Substanz;  
d) das Ergebnis einer physikalischen Untersuchung mit folgenden Angaben: pH-Wert 

im Lager (elektrometrisch gemessen), Wassergehalt des naturfeuchten Heilpeloids, 
Wasserkapazität, Wassergehalt bei Normal- und Packungskonsistenz, Sedimentvo-
lumen, bei Badetorfen auch Quellungsgrad, Dichte, spezifische Wärme, Wärmeka-
pazität, Wärmeleitzahl, Wärmehaltung nach der Kugelmethode; 

e) das Ergebnis einer chemischen Untersuchung mit folgenden Angaben: allgemeine 
Zusammensetzung und Glühverlust, abgekürzte quantitative organische Gruppen-
analyse auf Bitumina, lösliche Kohlenhydrate und Pektine, Cellulosen und Hemi-
cellulosen, Huminsäuren sowie Lignine und Humine; Gehalt an anorganischen und 
organischen Stoffen im Wasserauszug 1:50 mit quantitativen Bestimmungen der 
Einzelbestandteile; 

f) das Ergebnis einer hygienisch-bakteriologischen Untersuchung; 
g) bei Badetorfen auch das Ergebnis einer Untersuchung des Moorwassers durch Sin-

nesprüfung bei der Probenahme und im Laboratorium mit Angabe des Datums und 
das Ergebnis sonstiger Untersuchungen des Moorwassers mit folgenden Angaben: 
pH-Wert (elektrometrisch womöglich im Lager bestimmt), elektrolytische Leitfä-
higkeit bei der Temperatur des Lagers und bei 20º C, Trockenrückstand bei 105º 
und 180º C, Glühverlust, Glührückstand, Kaliumpermanganatverbrauch, anorgani-
sche Bestandteile qualitativ, fallweise Calcium- und Magnesium-Ionen quantitativ; 

h) die Charakterisierung des Heilpeloids und dessen Beurteilung, ferner Hinweise für 
die Aufbereitung eines normalkonsistenten Heilpeloidbades beziehungsweise für 
die Aufbereitung von Packungen; 

i) die Bewertung der Analysenbefunde und die Erörterung etwaiger seit der letzten 
vorausgegangenen Untersuchung eingetretener Veränderungen. 
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Anhang 5 
 
 
 
Die Analyse für sonstige Heilvorkommen (§ 5 Abs. 3 Z 3) hat folgende Angaben zu 
enthalten: 
a) die Angabe des Datums der Probenahme beziehungsweise der Beobachtung; 
b) möglichst vollständige Angaben über die Zusammensetzung des Heilvorkommens 

beziehungsweise die Beschaffenheit der Heilfaktoren; 
c) gegebenenfalls Angaben über die Ergiebigkeit des Heilvorkommens beziehungs-

weise die zeitliche und räumliche Erstreckung der Heilfaktoren; 
d) die Bewertung der Befunde und die Erörterung etwaiger seit der letzten vorausge-

gangenen Untersuchung eingetretener Veränderungen; 
e) bei Badetorfen auch das Ergebnis einer Untersuchung des Moorwassers durch Sin-

nesprüfung bei der Probenahme und im Laboratorium mit Angabe des Datums und 
das Ergebnis sonstiger Untersuchungen des Moorwassers mit folgenden Angaben: 
elektrolytische Leitfähigkeit bei 20º C, pH-Wert (elektrometrisch womöglich im 
Lager bestimmt); 

f) die Bewertung der Analysenbefunde und die Erörterung etwaiger seit der letzten 
vorausgegangenen Untersuchung eingetretener Veränderungen. 

 
 



 

 
 

 
V O R B L A T T 

  
  
Problemstellung: 
 
Durch das Verwaltungsreformgesetz 2001, BGBl. I Nr. 65/2002, wurde das 
Bundesgesetz über natürliche Heilvorkommen und Kurorte, BGBl. Nr. 272/1958, 
aufgehoben. Gleichzeitig wurden in das Bundesgesetz über Krankenanstalten und 
Kuranstalten (KAKuG), BGBl. Nr. 1/1957, Regelungen über Kuranstalten, jedoch 
nicht über Kurorte und natürliche Heilvorkommen, aufgenommen. Der 
Landesgesetzgeber ist zur Ausführung der grundsatzgesetzlichen Bestimmungen 
verpflichtet. 
 
Im derzeitigen Gesetz über natürliche Heilvorkommen und Kurorte (Wiener 
Heilvorkommen- und Kurortegesetz), LGBl. für Wien Nr. 7/1961, zuletzt geändert 
durch LGBl. für Wien Nr. 22/2000, sind Bestimmungen über natürliche 
Heilvorkommen, Kurorte und Kuranstalten (Ausführungsgesetz) enthalten. 
  
Auf Grund der Aufhebung des Bundesgesetzes über natürliche Heilvorkommen und 
Kurorte, BGBl. Nr. 272/1958, durch das Verwaltungsreformgesetz 2001 bleibt den 
Länder freigestellt, die vom Bund nicht getroffenen grundsatzgesetzlichen Regelungen 
hinsichtlich der Heilvorkommen und Kurorte zu erlassen.  
 
Die Regelungen im Wiener Heilvorkommen- und Kurortegesetz über Kuranstalten 
sind überdies nicht mehr zeitgemäß. Es fehlen vor allem Bestimmungen über die 
Gewährleistung der Hygiene, der technischen Sicherheit, der Qualitätssicherung, der 
Dokumentation, des Datenschutzes und der ärztlichen Leitung in Kuranstalten.  
 
Ziel: 
 
Ziel des Gesetzes ist einerseits die Ausführung der grundsatzgesetzlichen 
Bestimmungen, andererseits sollen die Bestimmungen über die Anerkennung und die 
Nutzung von natürlichen Heilvorkommen und über Kurorte beibehalten und die 
Bestimmungen über Kuranstalten erweitert werden.  
  
Inhalt: 
  
Regelungsinhalt ist die Beibehaltung der Regelungen über die Anerkennung, Nutzung 
und Bezeichnung von natürlichen Heilvorkommen und über Kurorte sowie die 
Festlegung von umfassenden Regelungen für Kuranstalten unter Berücksichtigung der 
grundsatzgesetzlichen Bestimmungen. 
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Kuranstalten sollen ebenso wie Krankenanstalten einen ärztlichen Leiter, einen 
Hygienebeauftragten und einen Sicherheitsbeauftragten haben sowie Maßnahmen der 
Qualitätssicherung vorsehen, damit ein ordnungsgemäßer Kurbetrieb gewährleistet ist. 
Die Bewilligung des Betriebes und der Änderung einer Kuranstalt darf nur erteilt 
werden, wenn die im Gesetz  festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. Die 
Bewilligung erfolgt nicht mehr durch die Landesregierung, sondern durch den 
Magistrat. 
  
Alternativen: 
 
Hinsichtlich  der Ausführung grundsatzgesetzlicher Bestimmungen besteht keine 
Alternative. 
  
Hinsichtlich der übrigen Bestimmungen wäre die Alternative die Beibehaltung der als 
unzulänglich erkannten bestehenden Rechtslage, da keine zeitgemäßen Bestimmungen 
für Kuranstalten festgelegt sind.  
  
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Wien:  
  
Keine 
  
Kosten: 
  
Für das Land Wien entstehen durch dieses Gesetz keine Kosten, da die Regelungen in 
diesem Gesetz nur ein einziges natürliches Heilvorkommen, einen Kurort sowie eine 
einzige Kuranstalt betreffen und nicht mit neuen Anträgen auf Anerkennung von 
natürlichen  Heilvorkommen, Kurorten oder neuen Anträgen auf Betriebsbewilligung 
für Kuranstalten zu rechnen ist. 
  
Für den Bund sowie für die übrigen Gebietskörperschaften entstehen durch dieses 
Gesetz keine Kosten, da keine Zuständigkeiten vorhanden sind.  
  
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
  
Der gegenständliche Regelungsbereich unterliegt keinen speziellen Vorschriften des 
Rechtes der Europäischen Union. 
  
Die im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Grundsätze 
werden eingehalten. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

E R L Ä U T E R U N G E N 
 
 

I. Allgemeiner Teil 
 
 
Eine Neuregelung des in seiner Stammfassung aus dem Jahr 1961 stammenden Geset-
zes über natürliche Heilvorkommen und Kurorte (Wiener Heilvorkommen- und Kuror-
tegesetz), LGBl. für Wien Nr. 7/1961, erschien aus mehreren Gründen notwendig. 
 
Die Bestimmungen, die sich auf den Betrieb von Kuranstalten beziehen, enthalten nur 
Regelungen über die Bewilligung des Betriebes von Kuranstalten und wesentliche 
räumliche Änderungen von Kuranstalten sowie Regelungen über eine  Kuranstaltsord-
nung. 
 
Weitere wichtige Bestimmungen betreffend Kuranstalten, wie zum Beispiel über die 
ärztliche Leitung, die Hygiene, die technische Sicherheit, die Dokumentation, den Da-
tenschutz und die Qualitätssicherung, fehlen bislang überhaupt. 
  
Die Angelegenheiten der natürlichen Heilvorkommen, Kurorte und Kuranstalten fallen 
nach Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG  unter die Kompetenztatbestände „vom gesundheitli-
chen Standpunkt aus an Kurorte sowie Kuranstalten und Kureinrichtungen zu stellende 
Anforderungen“ und „natürliche Heilvorkommen“. Die Grundsatzgesetzgebung ob-
liegt dem Bund, die Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung den Ländern. 
  
Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG bestimmt aber, dass im Bereich des Gesundheitswesens die 
sanitäre Aufsicht hinsichtlich des Kurortewesens und der natürlichen Heilvorkommen 
Bundessache in Gesetzgebung und Vollziehung ist.   
  
Der Bundesgesetzgeber hat durch das Verwaltungsreformgesetz 2001, BGBl. I 
Nr. 65/2002, das Bundesgesetz über natürliche Heilvorkommen und Kurorte, BGBl. 
Nr. 272/1958, aufgehoben und das Krankenanstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957, geän-
dert. Der neue Titel des geänderten Gesetzes lautet  „Bundesgesetz über Krankenan-
stalten und Kuranstalten (KAKuG)“. Es enthält nunmehr auch grundsatzgesetzliche 
Bestimmungen über Kuranstalten. 
  
Diese grundsatzgesetzlichen Bestimmungen wurden im vorliegenden Gesetz über-
nommen. 
  
Regelungen über natürliche Heilvorkommen und Kurorte sind vom Bundesgesetzgeber 
nicht mehr vorgegeben und können daher von den Ländern getroffen werden. 
 
Mit dem Wiener Heilvorkommen- und Kuranstaltengesetz werden Regelungen über 
natürliche Heilvorkommen, wie Heilquellen und Heilpeloide, festgelegt. 
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Natürliche Heilvorkommen sind auf Antrag bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen als solche vom Magistrat anzuerkennen. Für die Nutzung des natürlichen Heil-
vorkommens wird eine Bewilligung des Magistrats benötigt. 
  
Die Regelungen über Kurorte wurden aus dem Wiener Heilvorkommen- und Kurorte-
gesetz übernommen. Bestimmungen über den Kurbeirat sind nicht mehr notwendig. 
Dieses seiner Funktion nach beratende Gremium soll aus Gründen der Verwaltungs-
vereinfachung aufgelöst werden. 
 
Die Vorschriften über den Betrieb von Kuranstalten enthalten nicht nur Regelungen 
über die Betriebsbewilligung, wesentliche räumliche Änderungen von Kuranstalten, 
wesentliche Änderungen im Leistungsangebot und Änderungen durch Verpachtung 
und Übertragung einer Kuranstalt auf einen anderen Rechtsträger, sondern auch Rege-
lungen, welche für den betrieblichen Ablauf  erforderlich sind. Dazu gehören Bestim-
mungen über die ärztliche Leitung, Hygiene, technische Sicherheit, sowie Bestimmun-
gen über die Qualitätssicherung. 
  
Wenn die im Gesetz angeführten Voraussetzungen für die Bewilligung zum Betrieb 
einer Kuranstalt erfüllt sind, ist die Bewilligung zu erteilen. Die Bewilligung erfolgt 
nicht mehr durch die Landesregierung, sondern durch den Magistrat.  
  
Die EU-Konformität ist gegeben.  
  
  

II. Finanzielle Auswirkungen 
  
  
In Wien gibt es nur ein natürliches Heilvorkommen, einen Kurort und eine Kuranstalt. 
Anträge für die Anerkennung eines natürlichen  Heilvorkommens oder für die Ertei-
lung einer  Bewilligung zum Betrieb einer Kuranstalt sind nicht zu erwarten.  
  
Es ist daher mit keiner finanziellen Mehrbelastung für das Land Wien zu rechnen. 
  
Insgesamt gesehen werden durch dieses Gesetz keine zusätzlichen Kosten entstehen. 
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III. Besonderer Teil 
 
 

1. ABSCHNITT 
 
 
Zu § 1: 
 
Durch das Verwaltungsreformgesetz 2001, BGBl. I Nr. 65/2002, hat der Bundesge-
setzgeber das Bundesgesetz über natürliche Heilvorkommen und Kurorte, BGBl. 
Nr. 272/1958, aufgehoben und im Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstal-
ten (KAKuG), BGBl. Nr. 1/1957, Regelungen über Kuranstalten getroffen sowie hin-
sichtlich natürlicher Heilvorkommen eine Legaldefinition vorgesehen. 
  
Dem Landesgesetzgeber ist es daher möglich, ohne grundsatzgesetzliche Vorgaben 
Regelungen über natürliche Heilvorkommen zu treffen. Die bisherigen Bestimmungen 
über natürliche Heilvorkommen im Gesetz über natürliche Heilvorkommen und Kur-
orte (Wiener Heilvorkommen- und Kurortegesetz), LGBl. für Wien Nr. 7/1961, zuletzt 
geändert durch LGBl. für Wien Nr. 22/2000, wurden im Wesentlichen in diesem Ge-
setz übernommen. 
  
Unter den Begriff „natürliche Heilvorkommen“ fallen in der Natur befindliche, ortsge-
bundene Vorkommen, welche auf Grund wissenschaftlicher Anerkennung heilende 
Wirkungen ausüben oder erwarten lassen.   
  
In diesem Gesetz werden einzelne natürliche Heilvorkommen, wie Heilquellen und 
Heilpeloide, angeführt.  
  
Eine Heilquelle liegt dann vor, wenn das Wasser der Quelle eine heilende Wirkung 
ausübt oder erwarten lässt. 
  
Zu den Heilpeloiden zählen Heilmoor, Heilschlamm und Heilschlick.  
  
Zu § 2:  
 
Die Bestimmungen über die Anerkennung eines natürlichen Heilvorkommens wurden 
vom Wiener Heilvorkommen- und Kurortegesetz übernommen.  
 
Die Anerkennung erfolgt aber nicht mehr durch die Landesregierung, sondern durch 
den Magistrat. Der Grund dafür ist, dass der Bundesgesetzgeber im  Bundesgesetz ü-
ber Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG) in der Fassung BGBl. I Nr. 
136/2001, als Behörde in Angelegenheiten der Kuranstalten die Bezirksverwaltungs-
behörde vorgesehen hat. Auf Grund der Vorgabe des Bundesgesetzgebers, dass bei 
Kuranstalten die Bezirksverwaltungsbehörde die zuständige Behörde ist, wurde – we-
gen der Systematik im Gesetz – der Magistrat (als Bezirksverwaltungsbehörde) auch 
als Behörde in Angelegenheiten der natürlichen Heilvorkommen bestimmt. 
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Die Voraussetzungen für die Anerkennung als Heilquelle, Heilpeloid oder sonstiges 
natürliches Heilvorkommen sind in den Absätzen 2 bis 5 festgelegt. Wenn die gesetz-
lichen Voraussetzungen erfüllt und durch ein fachlich fundiertes Gutachten nachge-
wiesen sind, ist der Magistrat zur Anerkennung verpflichtet. Die zur Gutachtenerstel-
lung berechtigten Anstalten und Sachverständigen sind im § 5 Abs. 2 angeführt. 
 
Zu § 3: 
 
Die Bestimmungen über die Nutzung von natürlichen Heilvorkommen wurden vom 
Wiener Heilvorkommen- und Kurortegesetz übernommen.  
  
Die Behörde, welche  die Bewilligung erteilt, ist aber nicht mehr die Landesregierung, 
sondern der Magistrat.  
 
Die Bekanntgabe der Indikationen und Anwendungsformen sind dem Magistrat 
gleichzeitig mit dem Ansuchen um Nutzungsbewilligung vorzulegen. 
 
Eine Anführung oder Anwendung des natürlichen Heilvorkommens darf erst nach 
rechtskräftiger Erteilung der Nutzungsbewilligung erfolgen.  
 
Wenn die im Gesetz festgelegten und durch ein fachlich fundiertes Gutachten nachge-
wiesenen Voraussetzungen für eine Nutzungsbewilligung erfüllt sind, hat die Behörde 
die Bewilligung zu erteilen. Die zur Gutachtenerstellung berechtigten Anstalten und 
Sachverständigen sind im § 5 Abs. 2 angeführt. 
 
Eine Nutzungsbewilligung ist zwingend erst nach Anerkennung des natürlichen Heil-
vorkommens möglich. 
 
Zu § 4:  
 
Ein natürliches Heilvorkommen ist sowohl im Anerkennungsbescheid als auch im 
Nutzungsbewilligungsbescheid zu kennzeichnen. Die Kennzeichnungen nach der örtli-
chen Lage und den maßgeblichen Merkmalen für die heilenden Wirkungen sind zwin-
gend im Bescheid vorzusehen. Die Angabe eines Eigennamens ist möglich. 
  
Bezeichnungen für natürliche Heilvorkommen können zum Beispiel sein: „Mineral-
wasser“, „Therme“, „Trinksäuerlinge“ oder „Sole“. 
  
Die Bezeichnungen sind je nach den maßgeblichen Merkmalen für die heilenden Wir-
kungen im Anhang 2 angeführt. 
 
Zu § 5: 
 
In dieser  Bestimmung ist normiert, dass ein Eigentümer oder sonstiger Nutzungsbe-
rechtigter eines natürlichen Heilvorkommens zur Vornahme von regelmäßigen Analy-
sen des natürlichen Heilvorkommens verpflichtet ist. 
Eine Analyse ist alle 5 Jahre durchzuführen. 
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Die zur Durchführung der Analysen berechtigten Anstalten oder Sachverständigen 
sind im Abs. 2 angeführt. 
  
Die erforderlichen Angaben einer Analyse bei Heilquellen, Heilpeloiden und sonstigen 
natürlichen Heilvorkommen sind in den Anhängen 3 bis 5 angeführt. 
  
Die Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten eines natürlichen Heilvorkom-
mens sind verpflichtet, die Analysenbefunde jederzeit für behördliche Organe bereit zu 
halten. 
 
Zu § 6: 
 
In dieser  Bestimmung sind die Verbote im Zusammenhang mit einem natürlichen 
Heilvorkommen angegeben.  
 
Natürliche Heilvorkommen dürfen nur nach den Bestimmungen dieses Gesetzes ge-
nutzt werden. 
 
Es besteht die Verpflichtung, die Kennzeichnung des natürlichen Heilvorkommens 
auch im öffentlichen Verkehr zu verwenden. 
 
Eine Werbung für ein natürliches Heilvorkommen oder ein Produkt eines natürlichen 
Heilvorkommens ist nur erlaubt, wenn die Werbung nicht irreführend und nicht un-
sachlich ist. Unsachlich oder irreführend ist eine Werbung z.B. dann, wenn einem 
Heilvorkommen eine schlank machende oder das Lebensalter verlängernde Wirkung 
oder eine Wirkung auf die menschliche Psyche zugeschrieben wird, die nicht nach 
dem Stand der medizinischen Wissenschaften nachgewiesen ist. Urteile von Laien  
über Erfolge durch Behandlung mit einem natürlichen Heilvorkommen fallen ebenfalls 
unter diese Verbotsbestimmung. Im Zusammenhang mit einem Produkt eines natürli-
chen Heilvorkommens dürfen keine Anweisungen zur Selbstbehandlung von Krank-
heiten erteilt werden. 
 
Zu § 7: 
 
Im Abs. 1 ist angeführt, unter welchen Voraussetzungen der Magistrat zur Zurück-
nahme von Berechtigungen verpflichtet ist. 
 
Im Absatz 2 ist die Möglichkeit zur Zurücknahme angegeben. 
  
Ebenso wie die Anerkennung eines natürlichen Heilvorkommens zu verlautbaren ist, 
ist auch die Zurücknahme der Anerkennung eines natürlichen Heilvorkommens zu 
verlautbaren. 
 
 

2. ABSCHNITT 
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Zu § 9: 
 
Durch die in § 9 Abs. 2 lit. c Z 1 - 7 festgelegten Voraussetzungen für eine Anerken-
nung als Kurort soll sichergestellt werden, dass ein Gebietsteil der Gemeinde Wien nur 
dann als Kurort anerkannt werden kann, wenn neben dem Heilvorkommen und den für 
einen Kurbetrieb erforderlichen Einrichtungen auch die notwendigen örtlichen hygie-
nischen und qualitativen Voraussetzungen zur Optimierung der Heilwirkung bezüglich 
Luft, Lärm, Trinkwasser- und Arzneimittelversorgung u.ä. vorliegen. Derartige Maß-
nahmen könnten etwa die Einrichtung verkehrsberuhigter Zonen, die Schaffung von 
Parkanlagen, der Anschluss an die Wiener Hochquellwasserleitung, die Einrichtung 
einer Messstelle durch Verordnung des Landeshauptmannes nach § 1 Abs. 1 des 
Smogalarmgesetzes, BGBl. Nr. 38/1989, i.d.g.F., oder eine Erklärung zum Schonge-
biet durch Verordnung des Landeshauptmannes nach  §§ 34 Abs. 2 und 37 des Was-
serrechtsgesetzes 1959, BGBl. Nr. 215, i.d.g.F., zum Schutz des Heilwassers einer 
Thermalquelle, sein. 
 
Zu § 11: 
 
Solange eine Anerkennung im Sinne des § 9 nicht ausgesprochen ist, darf einem Ge-
biet eine Bezeichnung, die den Anschein erwecken könnte, es sei ein Kurort anerkannt 
worden, nicht beigegeben werden. 
 
Zu § 12: 
 
Der durch Verordnung der Wiener Landesregierung über den Gebietsumfang des als 
Kurort anerkannten Kurbezirkes mit der Bezeichnung "Kurzentrum Wien Oberlaa", 
LGBl. für Wien Nr. 15/1981, festgesetzte Gebietsumfang bleibt im Sinne der Über-
gangsregelung des § 29 erhalten. 
 
 

3. ABSCHNITT 
 
 
Zu § 13: 
 
Die allgemeinen Bestimmungen über Kuranstalten wurden vom Bundesgesetz über 
Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), in der Fassung BGBl. I Nr. 136/2001, 
übernommen. 
  
In einer Kuranstalt ist sowohl eine stationäre als auch eine ambulante Behandlung von 
Kurgästen möglich.  
  
Die Behandlungsarten in einer Kuranstalt ergeben sich aus einem ortsgebundenen na-
türlichen Heilvorkommen oder dessen Produkten. Behandlungsarten, die zur Wieder-
erlangung oder Erhaltung der Gesundheit zwar allgemein dienlich sind, die mit dem 
Heilvorkommen aber in keinem Zusammenhang stehen, dürfen nicht Gegenstand des 
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Betriebes einer Kuranstalt sein. Dabei ist es ohne Belang, ob das als Grundlage des 
Kurbetriebes dienende natürliche Heilvorkommen sich als Heilquelle, Heilpeloid oder 
sonstiges natürliches Heilvorkommen darstellt.  
  
In einer Kuranstalt dürfen also nur solche Behandlungsarten vorgenommen werden, 
die mit der Nutzung des ortsgebundenen natürlichen Heilvorkommens in direktem Zu-
sammenhang stehen. Der für die Zulässigkeit einer Behandlungsart in einer Kuranstalt 
erforderliche Zusammenhang derselben mit dem natürlichen Heilvorkommen kann 
nicht bloß daraus abgeleitet werden, dass eine Behandlungsart, die sich des örtlichen 
natürlichen Heilvorkommens oder seiner Produkte unmittelbar oder mittelbar bedient, 
an sich geeignet ist, eine zusätzliche gesundheitsfördernde Wirkung auszuüben. 
  
Die Anwendung von Zusatztherapien ist unter den in Abs. 2 und 3 angeführten Vor-
aussetzungen möglich. 
  
Ebenso wie in einer Krankenanstalt hat auch die Behandlung in einer Kuranstalt im 
Rahmen von Zusatztherapien nach den Grundsätzen und anerkannten Methoden der 
medizinischen Wissenschaft zu erfolgen. 
 
Absatz 3 normiert, dass Produkte anderer Heilvorkommen im Rahmen von Zusatzthe-
rapien verwendet werden dürfen, wenn die für diese Produkte erforderlichen Bewilli-
gungen nach bundes- oder landesrechtlichen Rechtsvorschriften erteilt wurden. Eine 
zusätzliche Bewilligung nach diesem Gesetz ist in diesem Fall nicht erforderlich. 
 
Zu § 14:  
 
Die Bewilligung zum Betrieb einer Kuranstalt ist vom Magistrat bei Vorliegen der im 
Abs. 2 Z 1 bis 8 angeführten Voraussetzungen zu erteilen.  
  
Der Magistrat ist zur Erteilung der Betriebsbewilligung verpflichtet, wenn die Voraus-
setzungen gegeben sind. 
 
Gegen einen Bewerber oder eine Bewerberin bestehen dann keine Bedenken, wenn die 
fachliche Eignung gegeben ist, ausreichende Zeitressourcen für die Ausübung der 
Funktion zur Verfügung stehen und die Vertrauenswürdigkeit (keine wiederholten 
Verwaltungsvergehen im Tätigkeitsbereich, guter Leumund/polizeiliches Führungs-
zeugnis) gegeben ist. 
 
Zu § 15: 
  
Wesentliche räumliche Änderungen und wesentliche Änderungen im Leistungsange-
bot sowie die Verpachtung und die Übertragung einer Kuranstalt auf einen anderen 
Rechtsträger sind Änderungen, die bewilligungs- oder anzeigepflichtig sind. 
  
Änderungen nach Absatz 1 bedürfen der Bewilligung des Magistrats.  
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Änderungen nach Absatz 2 sind anzuzeigen und vom Magistrat zu untersagen, wenn 
Bedenken gegen diese Änderungen bestehen. 
  
Zu § 16: 
  
Der Magistrat hat die Bewilligung zum Betrieb einer Kuranstalt bei Vorliegen der im 
Absatz 1 angeführten Voraussetzungen zurückzunehmen.  
  
Im Absatz 2 ist die Möglichkeit zur Zurücknahme angegeben.  
 
Die Regelung in den Absätzen 1 und 2 lehnt sich an § 23 Wiener Krankenanstaltenge-
setz 1987 – Wr. KAG, LGBl. für Wien Nr. 23/1987, in der geltenden Fassung an. 
  
Erfolgt der Betrieb einer Kuranstalt ohne Bewilligung oder ist durch die Nichteinhal-
tung von Auflagen des Bewilligungsbescheides der gesicherte Betrieb einer Kuranstalt 
nicht mehr gewährleistet, ist der Magistrat zur Sperre der Kuranstalt verpflichtet. 
 
Wenn schwerwiegende Mängel vorliegen, die geeignet sind das Leben oder die Ge-
sundheit der Kurgäste zu gefährden, ist der Magistrat ebenso verpflichtet die Kuran-
stalt zu sperren. Diese Regelung ist im Hinblick auf die staatlichen Schutzpflichten im 
Sinne des Art. 2 EMRK und der dazu ergangenen Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte notwendig.  
 
Bei Behebung oder Wegfallen des Mangels hat der Magistrat auf Antrag die Aufhe-
bung der Sperre zu verfügen. 
 
Zu § 17: 
  
Die Regelungen über eine Anstaltsordnung wurden vom § 42 c des Bundesgesetzes 
über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), in der Fassung BGBl. I                      
Nr. 136/2001, übernommen. 
 
Die Anstaltsordnung und nicht bloß unwesentliche Änderungen sind dem Magistrat 
anzuzeigen, der die Verpflichtung zur Untersagung der Anstaltsordnung oder der we-
sentlichen Änderung der Anstaltsordnung hat, wenn die Anstaltsordnung nicht dem 
Abs. 1 entspricht.  
 
Neben dem Vorliegen der in § 14 Abs. 2 Z 1-7 festgelegten Voraussetzungen für die 
Erteilung der Betriebsbewilligung wird in § 14 Abs. 2 Z 8 zusätzlich vorausgesetzt, 
dass gegen die für den inneren Betrieb der Kuranstalt vorgesehene Anstaltsordnung 
keine Bedenken bestehen. 
 
Gegen eine Anstaltsordnung bestehen dann keine Bedenken, wenn alle für den inneren 
Betrieb notwendigen Regelungen in ausreichender Weise beinhaltet sind. 
 
Wird beabsichtigt eine neue Anstaltsordnung zu erlassen, ist diese dem Magistrat an-
zuzeigen, der die Anstaltsordnung erforderlichenfalls untersagen kann.  
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Zu § 18: 
 
In jeder Kuranstalt hat eine Ärztin oder ein Arzt, welcher in fachlicher Hinsicht zusätz-
lich zu seiner medizinischen Ausbildung über einen Wissensstand in den Bereichen 
Balneologie und Kurortemedizin verfügt, die ärztliche Leitung zu übernehmen.  
  
Aufgaben einer Ärztin oder eines Arztes in einer Kuranstalt sind vor allem die ärztli-
che Aufsichtstätigkeit über den Betrieb, die Erstellung des Kurplans und die damit 
verbundenen Anfangsuntersuchungen, Zwischenuntersuchungen und Enduntersuchun-
gen, die Kurmittelverschreibung und die Behandlung von Kurleiden. 
  
Damit gewährleistet ist, dass ständig eine ärztliche Leitung anwesend ist, übt die stell-
vertretende Person die Aufgaben für den Zeitraum der Abwesenheit der ärztlichen Lei-
terin oder des ärztlichen Leiters aus. Diese Person muss die gleichen fachlichen Quali-
fikationen wie die zur ärztlichen Leitung bestellte Person erfüllen.  
 
Zu § 19: 
  
In der Praxis ist es sehr wichtig, dass auf Hygiene Bedacht genommen wird, um An-
steckungsgefahren zu verhindern.  
Der Hygieneplan ist ein „Qualitätshandbuch“ für alle hygienisch relevanten Sachver-
halte. Er beschreibt die Maßnahmen zur Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionen und zielt auf hohe Ergebnisqualität.  
 
Zu § 20: 
  
Eine sicherheitsbeauftragte Person hat dafür Sorge zu tragen, dass die technischen Ge-
gebenheiten in der Kuranstalt in Ordnung sind.  
  
Die Überprüfungsintervalle sind abhängig davon, welches technische Gerät oder wel-
che technische Einrichtung zu überprüfen und nach welchen technischen oder sicher-
heitstechnischen Vorschriften die Überprüfung zu erfolgen hat. 
  
Wenn medizinisch-technische Geräte oder technische Einrichtungen mangelhaft sind, 
hat die sicherheitsbeauftragte Person die Verpflichtung, für die Mängelbehebung zu 
sorgen.  
 
Zu § 21:  
  
Die Qualität in der Kuranstalt ist ständig zu gewährleisten. 
  
Die Rechtsträger von Kuranstalten haben Maßnahmen zur Sicherung der Qualität zu 
treffen. Diese Maßnahmen haben sich nach den jeweiligen wissenschaftlich anerkann-
ten Maßstäben der Qualitätssicherung zu richten.  
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„Qualitätssicherung“ betrifft alle Maßnahmen, die zur Sicherstellung einer hohen Qua-
lität ergriffen werden, wie Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. 
  
„Strukturqualität“ bedeutet die Qualität und Quantität der Mitarbeiter und der anderen 
Ressourcen, die zur Leistungserstellung notwendig sind. 
  
„Prozessqualität“ umfasst alle Maßnahmen, die im Laufe des Versorgungsablaufes 
ergriffen oder nicht ergriffen werden. Es wird von der Annahme ausgegangen, dass die 
besten Ergebnisse dann erzielt werden, wenn der Ablauf nach nachvollziehbaren und 
nachprüfbaren Regeln systematisiert erfolgt. 
  
„Ergebnisqualität“ beinhaltet alle Maßnahmen, die einen Beitrag zur Verbesserung des 
Ergebnisses darstellen. Nach Festlegung eines Zieles werden die zur Zielerreichung 
erforderlichen Maßnahmen gesetzt. 
  
Zu § 22: 
 
Die Bestimmung im Abs. 1 verpflichtet die Rechtsträger von Kuranstalten einen Vor-
rat an Notfallmedikamenten anzulegen.  
 
Die Verwahrung der Medikamente hat fachgerecht zu erfolgen. 
 
Unabhängig von den sich aus dieser Bestimmung ergebenden Pflichten sind selbstver-
ständlich die einschlägigen bundesrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Dazu gehören 
das Bundesgesetz vom 2. März 1983 über die Herstellung und das Inverkehrbringen 
von Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz), BGBl. Nr. 185/1983, i.d.g.F., das Gesetz 
betreffend die Regelung des Apothekenwesens (Apothekengesetz), RGBl. Nr. 5/1907, 
i.d.g.F., und das Bundesgesetz über Suchtgifte, psychotrope Stoffe und Vorläuferstoffe 
(Suchtmittelgesetz – SMG), BGBl. I Nr. 112/1997, i.d.g.F., samt Durchführungsver-
ordnungen. 
 
Zu § 23: 
 
Eine ähnliche Bestimmung ist auch im § 17 Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 – 
Wr. KAG, LGBl. für Wien Nr. 23/1987, über die Führung von Krankengeschichten 
enthalten. 
 
Eine eigenständige Dokumentation ist unverzichtbar für die Maßnahmen der Quali-
tätsarbeit und trägt zur Verbesserung der medizinischen Qualität bei.  
 
Auf welche Art die Dokumentation zu erfolgen hat, ist im Gesetz nicht festgelegt, so-
dass eine Dokumentation auch mit Mitteln der elektronischen Datenverarbeitung ge-
führt werden kann. 
 
In der Dokumentation sind unter anderem angeordnete sowie erbrachte medizinische, 
therapeutische und pflegerische Leistungen und die angewendeten Kurmittel festzuhal-
ten. 
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Wenn ein Kurgast in der Kuranstalt medizinische Behandlungen und/oder pflegerische 
Betreuungen erhält, ist eine Dokumentation unter der Organisation des ärztlichen Lei-
ters über den Gesundheitszustand, die erhaltenen Behandlungen, die pflegerischen 
Maßnahmen und den Krankheitsverlauf zu führen. Der ärztliche Leiter hat die medizi-
nische Dokumentation des beteiligten ärztlichen und nichtärztlichen medizinischen 
Personals zu koordinieren. Ebenfalls Inhalt der Dokumentation sind Unterlagen über 
die Aufklärung und Zustimmung des Patienten zu besonderen Heilbehandlungen. Der 
Zweck der medizinischen Dokumentation dient ausschließlich der fachgerechten me-
dizinischen, therapeutischen und pflegerischen Betreuung eines Kurgastes.  
 
Die in der Patientendokumentation enthaltenen Daten entsprechen im Wesentlichen  
denen, die auch in einer Krankenanstalt erfasst werden müssen. Grundsätzlich gibt es 
eine Verpflichtung zur Dokumentation nach dem Ärztegesetz und den einzelnen Be-
rufsgesetzen der Gesundheitsberufe. Da jedoch der Behandlungsvertrag zwischen Pa-
tient und Kuranstalt zustande kommt, die Behandlung und Betreuung in der Kuranstalt 
interdisziplinär erfolgt und Ärzte, Pflegepersonal und Gesundheitsberufe gemeinsam 
an der Erreichung eines Behandlungszieles mitwirken, ist die medizinische Dokumen-
tation eine von der Kuranstalt zu erbringende Nebenpflicht und ist als eine Einheit zu 
führen. Es ist notwendig alle Einzelmaßnahmen im Sinne des Therapiekonzeptes zu 
koordinieren. Wird keine ausreichende medizinisch – pflegerische Dokumentation 
gewährleistet, kann dies Nachteile bis zur Gefährdung der Gesundheit und des Lebens 
von Patienten führen. Die Dokumentation ist 10 Jahre lang in der Kuranstalt aufzube-
wahren. Die zehnjährige Aufbewahrungsfrist lehnt sich an die im § 17 Wr. KAG für 
Ambulatorien festgelegte Aufbewahrungsfrist von Krankengeschichten an. Nach Ende 
der Aufbewahrungsfrist ist die Dokumentation zu vernichten bzw. sind die Daten zu 
löschen. 
 
Zu § 24: 
 
Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind bei der Führung der Dokumentationen 
einzuhalten. Zu beachten sind vor allem das Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000, 
BGBl. I Nr. 165/1999 in der Fassung BGBl. I Nr. 13/2005, und das Gesetz über den 
Schutz personenbezogener Daten (Wiener Datenschutzgesetz – Wr. DSG), LGBl. für 
Wien Nr. 125/2001. 
 
Die in Abs. 2 genannten Datensicherungsmaßnahmen bewirken keine Einschränkung 
gegenüber §§ 14 f DSG 2000. 
 
Zu § 25: 
  
Die Verschwiegenheitspflicht bezieht sich auf alle Tatsachen, welche die Rechtsträger 
von Kuranstalten und die in einer Kuranstalt tätigen Personen auf Grund ihrer berufli-
chen Tätigkeit kennen.  
  
Wie bei allen anderen Personen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, sollen auch die-
se Personen zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. 
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Die Tatbestände, die nicht von der Verschwiegenheitspflicht umfasst sind, sind im 
Abs. 2 angeführt. 
  
Im Abs. 3 ist eine weitere Ausnahme von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
festgelegt. Die Kurgäste, deren gesetzliche Vertreter und deren Auskunftsberechtigte 
haben das Recht über alle Maßnahmen in Kenntnis gesetzt zu werden, welche die in 
Kuranstalten tätigen Personen im Rahmen der Betreuung vornehmen. 
  
Die Informationen an die berechtigten Personen haben nach deren Wissens- und Bil-
dungsstand unter Bedachtnahme auf die spezielle Situation zu erfolgen. 
 
 

4. ABSCHNITT 
 
 
Zu § 26: 
 
Zur Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und zur Durchsetzung der behördli-
chen Maßnahmen sind Strafbestimmungen vorgesehen. 
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